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herische Einwirkung zu erzielen und der Jugendliche eigenes Arbeitseinkom
men hat.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den Bürgermei
stern der Städte und Gemeinden sowie den für das jeweilige Sachgebiet zustän
digen hauptamtlichen Mitgliedern der Räte der Kreise, kreisfreien Städte, Stadt
bezirke und Gemeinden.

(4) Wird von Angehörigen der Deutschen Volkspolizei eine Ordnungswidrig
keit festgestellt, sind die Leiter der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei zur 
Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens berechtigt.

(5) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Absätzen 1 und 2 sind 
die dazu ermächtigten Mitarbeiter der jeweils zuständigen örtlichen Räte sowie 
die dazu ermächtigten Angehörigen der Deutschen Volkspolizei befugt, Verwar
nungen mit Ordnungsgeld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M auszusprechen.

(6) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämp
fung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).

§15
Verletzt ein Gewerbetreibender wiederholt seine Pflichten nach den .§§ 7, 9 

und 10, kann ihm im Ordnungsstrafverfahren die Gewerbeerlaubnis entzogen 
werden.

§ 16

Disziplinarmaßnahmen
Nimmt ein nach § 2 Abs. 2 verpflichteter Leiter die sich für ihn aus dieser Ver

ordnung ergebenden Pflichten trotz Aufforderung nicht wahr, kann gegen ihn ein 
Disziplinarverfahren durchgeführt werden.

§17

Aushangspflicht

Diese Verordnung ist in allen genannten öffentlichen Einrichtungen in ge
eigneter Weise auszugsweise auszuhängen. Der Aushang entbindet die Verant
wortlichen nicht von der Verpflichtung, die Einhaltung und Durchführung der 
Bestimmungen dieser Verordnung zu gewährleisten.

§ 18

Schlußbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am 15. Mai 1969 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 15. September 1955 zum Schutze 

der Jugend (GBl. I S. 641) außer Kraft.


